
uVI - ganz entspannt!
Mit dem BEYER IBIA Onlineportal
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Ein Wegweiser für unsere 
Kunden zur Novellierung 
der Heizkostenverordnung / 
EED-Richtlinie
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Damit der Wohnungsnutzer noch früher als bis-
her seinen persönlichen Verbrauch einsehen und 
prüfen kann, schreibt die neue Heizkostenverord-
nung für fernauslesbare Messgeräte eine Pflicht 
zur Mitteilung von unterjährigen Verbrauchsinfor-
mationen vom Gebäudeeigentümer an die Nutzer 
vor. Die Mitteilung der unterjährigen Verbrauch-
sinformationen soll halb- oder vierteljährlich und 
ab 01.01.2022 monatlich erfolgen.

Da jeder Nutzer in Zukunft in den Genuss der mo-
natlichen Verbrauchsinformation kommen soll, 
verlangt die neue Heizkostenverordnung für alle 
Liegenschaften bis spätestens 31.12.2026 eine 
Umrüstung auf Funk-Fernablesetechnologie.
 
Ebenfalls müssen ab Beginn der Abrechnungs-
zeiträume 01.01.2022 in der jährlichen Heiz- und 
Warmwasserkostenabrechnung (Pflicht zur jährli-
chen Abrechnung besteht weiterhin) zusätzliche 
Verbrauchs- und Abrechnungsinformationen für 
den Nutzer dargestellt werden.

Zukünftig stellen wir unseren Kunden diese Ver-
brauchsinformationen z. B. über unser CEOS 
Web-Portal oder in Papierform zur Verfügung. Auf 
den Folgeseiten erklären wir Ihnen genau, welche 
Möglichkeiten wir Ihnen anbieten können, Ihrer 
gesetzlichen Informationspflicht an Ihre Nutzer 
nachzukommen.

Die unterjährigen Verbrauchsinformationen müs-
sen folgende Angaben enthalten:

	 Der Verbrauch des Nutzers im letzten 
 Monat in kWH

	 Einen Vergleich des Verbrauchs mit dem 
 Verbrauch des Vormonats, sowie mit dem 
 entsprechenden Monat des Vorjahres 
 desselben Nutzers

	 Einen Vergleich des Verbrauchs mit einem 
 normierten Durchschnittsnutzer

Sollten die Verbrauchswerte aus dem Vorjahr und 
dem Vormonat nicht vorliegen, wird zum Vergleich 
der Gebäudedurchschnitt ab 3 Nutzeinheiten (Da-
tenschutz) verwendet.

Die Novellierung der Heizkostenverordnung

WICHTIG: NUR DIE BEREITSTELLUNG 
DER DATEN GENÜGT NICHT! ES MUSS 
EINE AKTIVE ÜBERMITTLUNG AN DEN 
NUTZER STATTFINDEN.

WAS IST NEU?
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UNSERE EMPFEHLUNG:

Beauftragen Sie die Umrüstung Ihrer Lie-
genschaft(en) rechtzeitig, d.h. deutlich vor 
dem Pflichttermin (31.12.2026), um eventu-
ellen Konsequenzen wie das Kürzungsrecht 
der Nutzer auf die anfallenden Kosten vor-
zubeugen. Kurz vor diesem Zeitpunkt wird 
eine sehr hohe Auftragslage und damit eine 
entsprechende Auslastung der Messdienste 
erwartet.

Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail! 

 0212 / 64 50 96 0
 info@beyeribia.de 

Wir unterbreiten Ihnen 
ein Angebot!

WAS IST MIT VERDUNSTERN?UMLAGEFÄHIGE KOSTEN

Verfügt ein Gebäude über eine zentrale Heizungs-
anlage, kann der Eigentümer folgende Kosten auf 
die Mieter umlegen:

 Verbrauchte Brennstoffe und Ihre Lieferung

 Betriebsstrom der Heizanlage

 Kosten für Bedienung, Überwachung und 
 Wartung der Heizanlage

 Kosten für die regelmäßige Prüfung der 
 Betriebsbereitschaft und -sicherheit der 
 Heizanlage einschließlich der Einstellung
 durch eine Fachkraft

 Reinigung der Anlage und des Betriebsrau-
 mes

 Messungen nach dem Bundesimmissions-
 schutzgesetz

 Kosten der Anmietung oder andere Arten 
 der Gebrauchsüberlassung einer Ausstat-
 tung zur Verbrauchserfassung

 Kosten für die Verwendung einer Ausstat-
 tung zur Verbrauchserfassung einschließlich 
 der Kosten der Eichung sowie der Berech-
 nung und Aufteilung

 Kosten der Abrechnungs- und Verbrauchsin-
 formationen

Dies bedeutet, dass die zusätzlichen Kosten der 
UVI umlagefähig sind. 

Die monatliche (unterjährige) Verbrauchsinforma-
tion ist mit Verdunster-Heizkostenverteilern nicht 
möglich. Spätestens zum 31.12.2026 müssen die-
se Verdunster HKV gegen fernauslesbaren Funk 
HKV ausgetauscht werden.
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Das BEYER IBIA Onlineportal � Anleitung

Um Ihren Nutzern die unterjährige Verbrauchsin-
formation zur Verfügung stellen zu können, benö-
tigen wir zunächst einen schriftlichen Auftrag von 
Ihnen.

Nach einer internen Prüfung* der Liegenschaft 
erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten zu 
unserem Online-Portal per E-Mail. 

Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein-
geloggt haben, klicken Sie bitte das vom System 
vorgeschlagene Symbol an. 

Bitte wählen Sie anschließend den „Liegen-
schafts-Modus“.

Im Menü Nutzer-EED haben Sie die Möglichkeit, 
für jeden Nutzer eine eigene E-Mail Adresse zu 
hinterlegen. Versichern Sie sich bitte bei Ihren 
Mietern, dass die E-Mail-Adressen korrekt sind.

Hat ein Mieter keine E-Mail-Adresse, sind Sie als 
Vermieter dennoch verpflichtet, ihm seine monatli-
chen Verbrauchsinformation zuzuzustellen. In die-
sem Fall bieten wir Ihnen über unser Online-Portal 
die Möglichkeit, eine entsprechende pdf-Datei für 
den Nutzer zu generieren. Diese können Sie aus-
drucken und den betreffenden Mietern postalisch 
zustellen. Diesen Service können Sie den betref-
fenden Mietern berechnen.
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*Bitte berücksichtigen Sie, dass wir die unterjähri-
ge Verbrauchsinformation ausschließlich in Liegen-
schaften mit fernauslesbaren Erfassungsgeräten 
bereitstellen können. Sollten Sie zur Verbrauchsab-
rechnung noch keiner fernauslesbaren Geräte ver-
wenden, erhalten Sie zunächst proaktiv ein Ange-
bot für entsprechende Geräte. 

WAS KANN DER MIETER (EIN)SEHEN?

Nachdem Sie dem Nutzer seine Zugangsdaten  
über das Portal zugesendet haben (diese generiert 
unser System übrigens automatisch), erhält er 
eine automatisierte E-Mail mit den Zugangsdaten 
seines persönlichen Verbrauchsportals. Dieses ist 
nur vom Mieter selbst und von Ihnen einsehbar. 
Der Mieter kann nicht die Verbräuche anderer 
Mieter einsehen.

Bei Vorliegen neuer monatlicher Verbrauchsinfor-
mationen erhält der Mieter automatisch eine ent-
sprechende Benachrichtigung per E-Mail.
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SCHRITT 1 - ANMELDUNG

SCHRITT 3 - NUTZER-EED ÖFFNEN SCHRITT 3 - NUTZER BEARBEITEN  

SCHRITT 6 - ZUGANGSDATEN SENDENSCHRITT 5 - E-MAIL HINTERLEGEN &  

SCHRITT 2 - EED AKZEPTIEREN

Unbedingt EED E-Mail ankreuzen und speichern. Nutzer anwählen und Zugangsdaten senden.
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Nutzerwechsel durchführen

Zieht ein Mieter aus oder ist bereits ausgezogen, sind Sie aus Datenschutzgründen dazu verpflichtet, die-
sen Nutzerwechsel umgehend im Online-Portal einzugeben und zu hinterlegen. Auch, wenn nach dem 
Auszug ein (vorübergehender) Leerstand der Nutzeinheit bevorsteht.

SCHRITT 1 - NUTZERWECHSEL ÖFFNEN

Wählen Sie den Menüpunkt „Nutzerwechsel“ aus den verschiedenen Optionen aus.
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NORMALER NUTZERWECHSEL

NUTZERWECHSEL BEI ABRECHNUNGSBEGINN

Bei einem normalen Nutzerwechsel tragen Sie in das Leerfeld unter dem Namen des bisherigen Nutzers 
den Namen des neuen Nutzers ein. Sollte die Wohnung/Einheit für eine Weile nicht vermietet werden, 
tragen Sie bitte „Leerstand“ ein.

Wechselt ein Nutzer zum Abrechnungsbeginn (z.B. zum 01.01.), nutzen Sie bitte diesen Reiter.
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NAMENSÄNDERUNG

Wenn Sie lediglich den Namen ändern möchten (z.B. im Falle einer Heirat), nutzen Sie bitte die Option 
„Nur Namensänderung“.

Bitte hinterlegen Sie unbedingt die für den jeweiligen ausziehenden und einziehenden 
Nutzer abzurechnenden Zeiträume (rote Pfeile).



Seite 9



Seite 10

Das BEYER IBIA Onlineportal � für den Nutzer

Nachdem sich der Nutzer in seinem persönlichen 
Verbrauchsportal angemeldet hat, kann er im Be-
reich EED (Reiter links) in Form von verschiedenen 
Diagrammen und Berechnungen seinen eigenen 
Verbrauch einsehen.

Der Nutzer hat die Möglichkeit, seine EED-Aus-
wertung als PDF herunterzuladen und auszudru-
cken.

VERGLEICH VORMONAT GEBÄUDESPIEGEL

BEREICH EED (LINKS BLAU)
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   Merscheider Busch 23, 42699 Solingen      0212 / 64 50 96-0       info@beyeribia.de      www.beyeribia.de


